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Einladung 

Zur Sitzung des Rates der Stadt Kamp-Lintfort 

am 22. November 2011, 15:00 Uhr 

Im Sitzungsraum 1 

 

 

Öffentliche Sitzung 

1. Fragestunde für Einwohner 

2. Erklärung der Stadtverordneten bei Vorliegen von Ausschließungsgründen  

 gem. § 31 GO NRW 

3. Festlegung der Geschäftskreise der Dezernenten und Stellenausschreibung 

4. Mitteilungen 

5. Anträge 

6. Beantwortung von früheren Anfragen 

7. Anfragen 

8. Erklärungen 

 

 

Nichtöffentliche Sitzung  

9. Erklärung der Stadtverordneten bei Vorliegen von Ausschließungsgründen  

 gem. §  31 GO NRW 

10. Mitteilungen 

11. Anträge 

12. Beantwortung von früheren Anfragen 

13. Anfragen 

14. Erklärungen 

 

 

Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Entwurfs der 1. Änderung des Bebauungsplans 
ROS 127 „Wohngebiet Nimmendohrstraße" ,1. Änderung 

-Aufstellung und öffentliche Auslegung- 
 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 

08.11.2011 die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans ROS 127 „Wohngebiet 

Nimmendohrstraße", 1. Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß (gem.) § 13 Baugesetzbuch 

(BauGB) und die öffentliche Auslegung des Entwurfs beschlossen. 

 

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 BauGB, von dem 

Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 

nach § 10 Absatz 4 BauGB abgesehen. 

 

Ziel dieser Planänderung ist es, bei der Wohnbebauung statt der aktuell zwingenden 

Zweigeschossigkeit eine maximale Höhe von 11 m festzusetzen und auf die Festsetzung der 

Dachneigung von 30° zu verzichten. Das Plangebiet des Bebauungsplanentwurfs ist in dem 

beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans ROS 127 „Wohngebiet Nimmendohrstraße", 1. 

Änderung liegt mit der zugehörigen Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

 

vom 25.11.2011 bis 27.12.2011 

 

im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, Planungsamt, Zimmer 

435 (montags bis mittwochs von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 

8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr) zu jedermanns 

Einsicht öffentlich aus. Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen schriftlich oder 

mündlich zu Protokoll abgegeben werden. Desweiteren besteht die Gelegenheit, die Planung im 

Planungsamt fachkundig zu erörtern.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben können. Bei Aufstellung eines 

Bebauungsplanes ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit 

ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 

nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 

 

 

Kamp-Lintfort, den 11.11.2011 

 

 

Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Entwurfs des Bebauungsplans ROS 137, 1. Änderung 

"Gewerbe- und Industriegebiet Rossenray Nord-Ost" 

-öffentliche Auslegung- 

 

Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 

08.11.2011 den Entwurf des Bebauungsplans ROS 137 „Gewerbe- und Industriegebiet Rossenray 

Nord-Ost“, 1. Änderung einschließlich der Begründung in der vorliegenden Form gebilligt und die 

öffentliche Auslegung des Entwurfs beschlossen. 

 

Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Errichtung von 250 neuen Stellplätzen für Filial-LKW (7,5 t) und Kunden- und Mitarbeiter-Pkw der 

Firma Büsch zu schaffen. Die geplanten Stellplätze sollen auf einer Fläche realisiert werden, die im 

Bebauungsplan derzeit als Waldfläche und ökologische Ausgleichsfläche festgesetzt ist. Eine 

weitere im Bebauungsplan festgesetzte ökologische Ausgleichsfläche wird als Rangierfläche für 

LKW benötigt. Die genauen Planbereichsgrenzen sind in dem als Anlage beigefügten 

Übersichtsplan dargestellt.  

 

Der Entwurf des Bebauungsplans ROS 137 „Gewerbe- und Industriegebiet Rossenray Nord-Ost“, 

1. Änderung liegt mit der zugehörigen Begründung mit dem Umweltbericht und den wesentlichen, 

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Angaben umweltbezogener 

Informationen gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 

 

vom 25.11.2011 bis 27.12.2011 

 

im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, Planungsamt, Zimmer 

436, (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 

donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr 

bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

 

Folgende wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen und Angaben 

umweltbezogener Informationen für den Geltungsbereich des Bebauungsplans ROS 137 

„Gewerbe- und Industriegebiet Rossenray Nord-Ost“, 1. Änderung sind über den Umweltbericht 

hinaus verfügbar: 

 

- Fachgutachten (Schalltechnische Untersuchung, Verkehrsgutachten) 

- Stellungnahme des Kreises Wesel - Fachbereich Umweltkoordination und Planung - 

- Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Níederrhein 

- Stellungnahme der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG) 
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Während der Auslegungszeit können Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zu Protokoll 

abgegeben werden. Desweiteren besteht die Gelegenheit, die Planung im Planungsamt 

fachkundig zu erörtern.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben können. Bei Aufstellung eines 

Bebauungsplanes ist ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit 

ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 

nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 

 

Kamp-Lintfort, den 11.11.2011 

Der Bürgermeister 

 

 

Dr. Landscheidt 
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Bekanntmachung des Bebauungsplans STA 150 Teil A „Hochschule Rhein-Waal“ 

- Satzungsbeschluss und Berichtigung des Flächennutzungsplanes - 

 

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.10.2011 nach 

gleichlautenden Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.10.2011 und des 

Stadtentwicklungsausschusses vom 13.09.2011 den Bebauungsplan STA 150 Teil A „Hochschule 

Rhein-Waal“ als Satzung beschlossen. Hierzu wurde die Begründung gemäß § 9 Absatz 8 

Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Das Bebauungsplanverfahren wurde im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt. Im beschleunigten Verfahren wurde von der 

Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz (Abs.) 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, 

von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 

abgesehen. Der Flächennutzungsplan wurde im Wege der Berichtigung angepasst. 

 

Abschließend hat der Rat der Stadt beschlossen, den an den Bebauungsplan angepassten 

Flächennutzungsplanausschnitt bekannt zu machen. 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, auf dem ehemaligen ABC-Gelände und im angrenzenden 

nördlichen Bereich des Bergwerks West, zeitnah Baurecht für die neue „Hochschule Rhein-Waal“ 

zu schaffen. Das ursprüngliche Planverfahren wurde zur öffentlichen Auslegung geteilt. Aus dem 

räumlichen Geltungsbereich wurde der Bereich für das studentische Wohnen herausgenommen, 

da die städtebauliche Konzeption hierfür noch konkretisiert werden muss. 

 

Der vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort am 26.10.2010 als Satzung beschlossene Bebauungsplan 

STA 150 Teil A „Hochschule Rhein-Waal“ und die dazugehörige Begründung werden während der 

Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 

donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 

12.00 Uhr) im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, 

Planungsamt, Zimmer 438 (Plankammer) zur Einsichtnahme bereit gehalten. Für Auskünfte über 

den Inhalt des Planes und der Begründung steht das Planungsamt während der o.g. 

Dienststunden zur Verfügung. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der beschlossene Bebauungsplan STA 150 Teil A „Hochschule 

Rhein-Waal“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

Zugleich wird bekannt gemacht, dass der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung an die 

Festsetzungen des Bebauungsplans angepasst wurde. Die 3. Berichtigung des 

Flächennutzungsplanes kann am gleichen Ort und zu den gleichen Zeiten eingesehen werden wie 

der Bebauungsplan. 

 

Hinweise: 

 

1. Die Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplans STA 150 Teil A „Hochschule 

Rhein-Waal“ sind in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
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2. Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird auf die Vorschriften über die 

fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 

zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen hingewiesen. 

 

3. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 

2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 

und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 

des Abwägungsvorgangs werden gemäß § 215 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 

innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Kamp-

Lintfort unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 

worden sind. 

 

4. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf 

eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt.  

 

 

 

Kamp-Lintfort, den 11.November 2011 

 

 

 

Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 
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Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 

Aufgebote von Sparkassenbüchern 

 

„Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3232006415 (alt 132006412) 

und 32008777222 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, 

für kraftlos erklärt werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, binnen 

drei Monaten ihre Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die 

Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

Duisburg, 11. Oktober 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3228008847 (alt 128008844) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 

für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, 13. Oktober 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3200179632 (alt 100179636) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 

für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, 17. Oktober 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3219062951 (alt 119062958) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 

für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, 20. Oktober 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3758336584 (alt 28336584) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 

für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, 26. Oktober 2011 
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3200068629 der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Der 

Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter 

Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos 

erklärt wird. 

Duisburg, 28. Oktober 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3203165687 (alt 103165684) 

und 4203165800 (alt 103165809) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse 

Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit 

aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher 

anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

Duisburg, 2. November 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3201480633, 3201480641 

und 3268024480 (alt 168024487) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse 

Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden. Die Inhaber der Sparkassenbücher werden hiermit 

aufgefordert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher 

anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

Duisburg, 4. November 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3207002050 (alt 107002057) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 

für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, 08. November 2011 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nr. 3201060005 und 3208169981 

(alt 108169988) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, 

für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen 

drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls 

das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, 09. November 2011 
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 4215182330 (alt 115182339) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt 

werden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch 

für kraftlos erklärt wird. 

Duisburg, 14. November 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

 

Das Sparkassenbuch Nr. 320078243 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der 

Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 

Duisburg, 11. Oktober 2011 

 

Das Sparkassenbuch Nr. 3201281478 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der 

Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 

Duisburg, 12. Oktober 2011 

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 3228088468 (alt 128088465) und 3225071905 (alt 125071902) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für 

kraftlos erklärt. 

Duisburg, 20. Oktober 2011 

 

Das Sparkassenbuch Nr. 3201349325 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der 

Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 

Duisburg, 28. Oktober 2011 

 

Die Sparkassenbücher Nrn. 3212044568 (alt 112044565) und 3212047470 (alt 112047477) der 

Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für 

kraftlos erklärt. 

Duisburg, 04. November 2011 
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Die Sparkassenbücher Nrn. 3219013756 (alt 119013753) und 3200916140 der Sparkasse 

Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 

Duisburg, 08. November 2011 

 

Das Sparkassenbuch Nr. 3200001539 (alt 100001536) der Sparkasse Duisburg, 

Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 

Duisburg, 09. November 2011 

 

Das Sparkassenbuch Nr. 3200376964 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der 

Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 

Duisburg, 11. November 2011 

 

SPARKASSE DUISBURG 

Der Vorstand“ 
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